
   

SV Hubertus 1990 e.V. Schönebeck Tel.: 03928-70880           Salzlandsparkasse 
Welsleber Str. 46                                                   Fax: 03928-81615 BLZ 800 555 00   IBAN-Nr.: DE93 8005 5500 0490 0625 47 

39218 Schönebeck                                                                                             Konto: 490 062 547                              BIC: NOLADE21SES 

     

Mitteilung des Landesschützenverbandes 

Neuer Antrag auf Fortbestand des Bedürfnisses ab 

dem 01.01.2026 

Mit dem Ablauf des Jahres 2025 endete eine Übergangsfrist zur Bedürfnisbescheinigung für Waffenbesitzer, 

die ihre erste Schusswaffe weniger als 10 Jahre haben bzw. sich im 10. Jahr befinden. Bis zum 31.12.2025 

konnte der Verein gemäß Waffengesetz eine solche Bescheinigung ausstellen! Leider konnten weder der 

Landesschützenverband noch der Deutsche Schützenbund eine weitere Verlängerung der Übergangsfist 

beim Bundesministerium erwirken. Somit ist ab dem 01.01.2026 der zuständige Landesverband 

verantwortlich, eine solche Bescheinigung auszustellen. 

Was gilt es zu beachten: 

Zunächst muss die Waffenbehörde den WBK-Inhaber auffordern, eine Bescheinigung für das 

Fortbestehen des Bedürfnisses beizubringen. 

(Vorher braucht kein WBK-Inhaber tätig werden!) 

Dies geschieht im fünften sowie im zehnten Jahr nach Erwerb der erstmaligen Waffe. 

Der WBK-Inhaber füllt den "Antrag auf Bescheinigung über das Fortbestehen des Bedürfnisses zum Besitz 

von Schusswaffen und der dafür bestimmten Munition" aus und sendet diesen direkt zum 

Landesschützenverband Sachsen-Anhalt e.V. (Antragsformular untenstehend). 

Als Anlage werden folgende Dokumente mitgesendet: 

- vollständige Kopien aller Waffenbesitzkarten 

- Schießnachweise 24 Monate rückwirkend ab Zugangszeitpunkt des behördlichen Schreibens 

Aus den Schießnachweisen muss hervorgehen, dass der Antragsteller mit seinen eigenen 

erlaubnispflichtigen Schusswaffen geschossen hat. 

Beispielweise muss also das Kaliber übereinstimmen mit der eigenen Waffe in der WBK. Kreuzchen 

im Schießbuch unter der Rubrik Lang/Kurzwaffe ohne weitere Merkmale reichen nicht aus! Im 

Idealfall steht bei jedem Schießtermin ein Vermerk, ob es eine eigene Waffe oder eine Leihwaffe ist, 

welches von der zuständigen Standaufsicht bescheinigt wird. 

Für eine Prüfung von Lang- bzw. Kurzwaffen reicht ein Antrag aus. 

Die Prüfung wird nach Eingang des Antrages beim Landesschützenverband zeitnah erfolgen und der 

Verband übersendet die Bescheinigung direkt an den Antragsteller zurück. 

Die Prüfung ist mit einer Gebühr in Höhe von 30,- € analog eines Bedürfnisantrages festgelegt! 

Nach Erhalt der Bescheinigung übermittelt der WBK-Inhaber diese an die zuständige Waffenbehörde. 

Hinweis: Ersterwerb mehr als zehn Jahre: 

Wer länger als zehn Jahre im Besitz einer Schusswaffe ist, muss weiterhin nur die Vereinsbescheinigung 

über die bestehende Mitgliedschaft seines Vereines bei der Waffenbehörde erbringen. Hier wurde ebenfalls 

ein aktualisiertes Formular entwickelt, welches bitte ab 2026 zu verwenden ist. 

Der Antrag ist auf der Internetseite des LSV ST in der Rubrik „Infothek“ abrufbar. 

https://www.sv-st.de/service/infothek 
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